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Erwägungen
E. 2
mit
der
Feststellung,
dass
bis
zum
20.
August
2019
Anspruch
auf
Heilbehandlung
besteht,
teilweise
gutzuheissen.
Im
Übrigen
ist
sie
abzuweisen.
Die
Beschwerde
des
Beschwerdeführers
1
ist
abzuweisen.
E. 7
Nachdem
sich
die
Beschwerde
des
Beschwerdeführers
1
ausschliesslich
auf
die
Gewährung
einer
Rente
sowie
eine r
Integritätsentschädigung
richtet
(Urk.
1
S.
13),
steht
ihm
mangels
–
auch
nicht
teilweise n
–
Obsiegen s
keine
Parteient schädigung
zu.
Demgegenüber
obsiegt
die
Beschwerdeführerin
2
im
Hinblick
auf
die
Heilbehandlungskosten
teilweise.
Da
aber
im
sozialversicherungsrechtlichen
Verfahren
obsiegenden
Behörden
oder
mit
öffentlichrechtlichen
Aufgaben
betrauten
Organisationen
in
der
Regel
keine
Parteientschädigung
zugesprochen
werden
darf
und
das
Bundesgericht
in
Anwendung
dieses
Grundsatzes
der
Suva
und
den
privaten
UVG-Versicherern
sowie
–
von
Sonderfällen
abgesehen
–
den
Krankenkassen
keine
Parteientschädigungen
zugesprochen
hat ,
weil
sie
als
Orga nisationen
mit
öffentlichrechtlichen
Aufgaben
zu
qualifizieren
sind
(vgl.
BGE
126
V
143
E.
4a;
Urteil
des
Bundesgerichts
8C_780/2016
vom
24.
März
2017
E.
9.2,
je
mit
Hinweis) ,
steht
auch
der
Beschwerdeführerin
2
keine
Parteientschädigung
zu. Das
Gericht
beschliesst:
Der
Prozess
UV.2023.00116
wird
mit
dem
vorliegenden
Prozess
UV.2023.00115
verei nigt
und
unter
dieser
Prozessnummer
weitergeführt.
Der
Prozess
UV.2023.00116
wird
als
dadurch
erledigt
abgeschrieben. und
erkennt: 1.
1.1
In
teilweiser
Gutheissung
der
Beschwerde
der
Beschwerdeführerin
2
wird
der
Einspracheentscheid
vom
13.
Juni
2023
insoweit
abgeändert,
als
festgestellt
wird ,
dass
die
HDI global SE
SE ,
Hannover ,
Niederlassung
Zürich/Schweiz
für
Heilbehandlungskosten
bis
zum
20.
August
2019
leistungspflichtig
ist.
Im
Übrigen
wird
die
Beschwerde
abge wiesen. 1.2
Die
Beschwerde
des
Beschwerdeführers
1
wird
abgewiesen. 2.
Das
Verfahren
ist
kostenlos. 3.
Es
wird
keine
Prozessentschädigung
zugesprochen. 4.
Zustellung
gegen
Empfangsschein
an: - Rechtsanwältin
Stephanie
C.
Elms - SWICA
Krankenversicherung
AG - Rechtsanwalt
MLaw
Nicola
Orlando - Bundesamt
für
Gesundheit 5.
Gegen
diesen
Entscheid
kann
innert
30
Tagen
seit
der
Zustellung
beim
Bundesgericht
Beschwerde
eingereicht
werden
(Art.
82
ff.
in
Verbindung
mit
Art.
90
ff.
des
Bundesge setzes
über
das
Bundesgericht,
BGG).
Die
Frist
steht
während
folgender
Zeiten
still:
vom
siebenten
Tag
vor
Ostern
bis
und
mit
dem
siebenten
Tag
nach
Ostern,
vom
15.
Juli
bis
und
mit
dem
15.
August
sowie
vom
18.
Dezember
bis
und
mit
dem
2.
Januar
(Art.
46
BGG).
Die
Beschwerdeschrift
ist
dem
Bundesgericht,
Schweizerhofquai
6,
6004
Luzern,
zuzu stellen.
Die
Beschwerdeschrift
hat
die
Begehren,
deren
Begründung
mit
Angabe
der
Beweismit tel
und
die
Unterschrift
der
beschwerdeführenden
Partei
oder
ihrer
Rechtsvertretung
zu
enthalten;
der
angefochtene
Entscheid
sowie
die
als
Beweismittel
angerufenen
Urkun den
sind
beizulegen,
soweit
die
Partei
sie
in
Händen
hat
(Art.
42
BGG). Sozialversicherungsgericht
des
Kantons
Zürich Die VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin PhilippMuraro
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